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Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Mit Entscheidung vom 17. Januar 1991 hat die Technische 

Beschwerdekammer 3.2.3 des Europãischen Patentamts unter 

dem Beschwerdeaktenzeichen T 96/89 - 3.2.3 entschieden, 

daI3 

die Entscheidung der Einspruchsabteilung des 

Europäischen Patentamts vom 27. Oktober 1988 U.ber die 

Aufrechterhaltung des europäischen Patents 

Nr. 0 044 310 in geändertem Umfang aufgehoben werde 

und daB 

die Sache an die erste Instanz zurückzuverweisen sei, 

mit der Auflage, das Patent auf der Basis des in der 

mnündlichen Verhandlung eingereichten Anspruchs 1, der 

mit Eingabe vom 29. November 1990 eingereichten 

abhängigen Ansprüche und einer hieran angepa8ten, in 

Reinschrift vorzulegenden Beschreibung in Verbindung 

mit der erteilten Zeichnung aufrechtzuerhalten. 

II. 	Nach Aufforderung seitens der Einspruchsabteilung hat die 

Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) Reinschriften der 

Seiten 1 bis 16 der Beschreibung und der Ansprüche 1 bis 8 

sowie die Zeichnungen gemäB Patentschrift EP-B-0 044 310 

eingereicht. Die Seiten 1 bis 8 Zeile 12 der 

Beschreibungseinleitung sind dieser Entscheidung als 

Anlage beigefügt. 

III. 	In der Zwischenentscheidung un Sinne von Artikel 106 (3) 

EPO vomn 29. Juli 1991 hat die Einspruchsabteilung 

festgestellt (wärtliches Zitat): 

"Die Ansprüche entsprechen den Erfordernissen des EPU wie 

in der Entscheidung der Beschwerdekammer festgestellt. Die 

neuen Seiten der Beschreibung entsprechen den Auflagen der 
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Beschwerdekammer die in der Entscheidung ausgesprochen 

sind, das hei8t der neu genannte Stand der Technik ist 

gewürdigt und die neuen AnsprUche sind gemäB Regel 27 (1) 

dargestelit. Die Beschreibung erfüllt somit ebenfalls die 

Erfordernisse des EPU." 

IV. 	Gegen die unter Abschnitt III. genannte Zwischen- 

entscheidung hat die BeschwerdefUhrerin (Einsprechende I) 

mit dem am 30. September 1991 eingegangenen Schreiben 

unter gleichzeitiger Bezahiung der Gebühr Beschwerde 

eingelegt und diese mit dem am 29. November 1991 

eingegangenen Schreiben begründet. 

Zunâchst beantragt sie die Aufhebung der angefochtenen 

Entscheidung und die Aufforderung an die Beschwerde-

gegnerin zu erlassen "die Beschreibung ... an die Diktion 

des geltenden Anspruchs 1 anzupassen", gemàB Entscheidung 

der Technischen Beschwerdekanuner 3.2.3 vom 17. Januar 1991 

unter Abschnitt 5. 

In der Beschwerdebegründung wiederholt die Beschwerde-

führerin ihren Vorwurf, dais die Beschreibung "nicht an die 

Diktion des geltenden Anspruches 1 angepaBt sei" und 

steilt dann mit Buck auf die entsprechende Aufforderung 

der Beschwerdekainmer fest, daB diese "auf keine 

Formulierung des Europâischen Patentübereinkommens noch 

der dazugehörigen Regelungen" zurückgehe. 

Es folgen Ausführungen darüber, welche Anforderungen an 

eine Patentbeschreibung hinsichtlich "an sich bekannter 

Merkmale" und hinsichtlich des "freien Standes der 

Technik" zu stellen sind, wobei dann unter Hinweis auf die 

DE-A--2 809 020, DE-U-6 901 700, DE-A-2 025 381 und DE-A- 

2 262 084 von Irrefuhrung, Nichtklarheit, Nichtvoll-

stãndigkeit und Nichteindeutigkeit die Rede ist, bevor 

zusanunengefaBt wird, daB die Beschreibungseinleitung die 
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zitierten Entgegenhaltungen unzureichend, wichtige 

Entgegenhaltungen zuin Hauptanspruch dagegen gar nicht 

würdige und auBerdem gegen Regel 34 (1) b) EPU verstoBe, 

well kein Vergleich mit dem Stand der Technik, sondern 

eine diskriminierende Wertung vorgenoinmen worden sei. Der 

SchluBsatz der Beschwerdebegründung lautet: 

"Da die Beschreibungseinleitung In weiten Teilen keine 

kiare und eindeutige Aussage zuiu relevanten Stand der 

Technik und zudem diskriininierende AuBerungen enthält, ist 

die Beschwerde begründet." 

V. 	Die Beschwerdegegnerin hat diesem Vorbringen widersprochen 

und beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen, hilfsweise 

der Beschwerdegegnerin Gelegenheit zu geben von der 

Beschwerdekainmer für erforderlich gehaltene Anderungen 

durchführen zu können. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 EPU, 

sowie der Regel 64 EPU; sie 1st zulàssig. 

In der Entscheidungsformel des vorangegangenen Beschwerde-

verfahrens T 96/89 - 3.2.3 vom 17. Januar 1991 hat die 

Kammer der ersten Instanz aufgegeben, das Patent mit einer 

Beschreibung aufrechtzuerhalten, die an die für rechts-

bestãndig erachteten Ansprüche angepaBt und in Reinschrift 

vorzulegen 1st. 

2.1 	Die Beschwerdegegnerin ist dieser Aufforderung erkennbar 

vollstãndig nachgekonunen, wie eine Korrekturlesung der 
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geltenden Beschreibung, insbesondere S. 1 Abs. 1 und S. 3 

Z. 20 bis S. 4 Z. 7 mit Buck auf Anspruch 1, von S. 6 

Abs. 2, S. 6 Z. 24 mit 28, S. 7 Z. 1 mit 5 und Z. 17 mit 

21, sowie Z. 25 mit 29, S. 8 Z. 1 mit 5 und Z. 8 mit 11 

mit Buck auf die Ansprüche 2 bis 8 ergibt. Der Einwand 

der Beschwerdeführerin ist insoweit nicht begründet. 

2.2 	Zum Argument, daB die ttAnpassung an die Diktion des 

Anspruchs 1" nicht Sache des EPU sei, ist zunàchst 

festzustellen, daB diese Worte in der die erste Instanz 

bindenden Entscheidungsformel in der Sache T 96/89 - 3.2.3 

nicht vorkommen und daB ein derartiger Einwand von 

vornherein neben der Sache liegt. In ubrigen ist aber eine 

AnschluJ3beschwerde in AnschluB an die die Frage der 

Patentfähigkeit abschlie8enden Beschwerde T 96/89 - 3.2.3 

kein Instrument sich mit dieser Beschwerde in der Sache 

selbst noch einmnal auseinanderzusetzen und in einer Art 

"Manöverkritik" Formnulierungen der Entscheidung "unter die 

Lupe zu nehmen" und zu kommentieren. 

SchlieBlich ist das in Rede stehende Argument der 

Beschwerdeführerin auch in der Sache selbst nicht 

fundiert, da das EPU in Artikel 84 EPU eine Vorschrift 

kennt, die den Sinne nach eine Anpassung der 

Beschreibungseinleitung an den Wortlaut von (in Laufe des. 

Verfahrens) geànderten Anspruchen vorschreibt, nämlich mit 

den Worten die Ansprüche "müssen ... von der Beschreibung 

gestützt sein". Wie kann eine Stützung besser erfolgen als 

in einer wôrtlichen. Wiedergabe des unabhängigen Anspruches 

und in einer nur redaktionell, d. h. sprachlich 

geãnderten, aber in.der Sache unverànderten Wiedergabe der 

abhängigen Ansprüche? 
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3. 	Würdigung des Standes der Technik in der Beschreibungs- 

einleitung 

	

3.1 	In der das Verfahren in der Beschwerdesache T 96/89 - 

3.2.3 abschlieBenden Entscheidung wird in den Abschnitten 

VIII. Absatz 3 und 4.8 herausgestelit, daB bei der 

Beurteilung der erfinderischen Tãtigkeit des Gegenstandes 

geinàB Anspruch 1 nur noch die Druckschriften 

DE-U-6 901 700 

DE-A-2 025 381 

(D7) DE-A-2 809 020 und 

(D16) DE-A-2 262 084 

eine Rolie gespielt haben, und zwar in Aniehnung an die 

vorgetragenen Argumente, die sich bezügiich Artikel 56 EPU 

in der alleinigen Bezugnahine auf (Di), (D7), (Dii) und 

(D16) erschópften. Wie die Abschnitte 4.9 und 4.13 der 

Entscheidung in der Beschwerdesache T 96/89 - 3.2.3 

erhelien, ist (D7) ein Dokuinent, weiches ein Merkmai, 

näiniich das erste kennzeichnende Merkinal des Anspruchs 1 

als "an sich bekannt" ausweist, wobei gefolgert wurde, daB 

es dexnzufoige wenig zur Stützung der erfinderischen 

Tâtigkeit der in Anspruch 1 beanspruchten Vorrichtung 

beitragen könne. Ferner wurde sogar vorgetragen, dal3 

allein die Druckschriften (Di) und (Dii), in Koinbination 

gesehen, den Gegenstand des Anspruchs 1 ergàben. Die 

Dokuinente (D7) und (D16) "seien dabei lediglich heran- 

zuziehen, aber eigentlich nicht nötig, uin das Fehien 

erfinderischer Tàtigkeit zu belegen" 

	

3.2 	Unter Berücksichtigung der Entscheidung in der Beschwerde- 

sache T 96/89 - 3.2.3 ergibt sich soinit eine kiare 

Hierarchie des relevanten Standes der Technik, dergestait, 

01296 	 . . 
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daB die Dokuinente (Dl) und (Dli) eindeutig über den 

Dokumenten (D7) und (D16) anzusiedeln sind. 

	

3.3 	In der Beschwerdeentscheidung T 96/89 - 3.2.3 wurde unter 

Bezugnahnie auf die Entscheidung T 37/85, veröffentlicht in 

AB1. EPA 1988, 86 (Leitsatz) ausgeführt, daB das Streit- 

patent Nr. 0 044 310 auf eine Kombinationserfindung 

gerichtet 1st, vgl. Abschnitte 4.4 mit 4.6, die deinzufolge 

unter besonderen Gesichtspunkten zu prüfen ist, weil das 

Bekanntsein einzelner oder niehrerer Merkinale noch kejnen 

zuverlassigen SchiuB auf das Naheliegen der Koinbination 

zuläl3t. 

	

3.4 	Vorstehende Uberlegungen berücksichtigend, ist nun die 

geltende Beschreibungseinleitung dahingehend zu prüfen, ob 

sie AnlaB für einen Einwand im Sinne des EPU liefert oder 

nicht: 

In den obigen Abschnitten 3.1 und 3.2 wurde die Relevanz 

der Dokumente (Dl) und (Dli) herausgestelit. Wie die 

Beschreibungseinleitung erheilt, vgl. S. 1 Z. 31 ff. und 

S. 3 Abs. 1, sind diese beiden Druckschriften mi Sinne von 

Regel 27 (1) b) EPU als "der bisherige Stand der Technik" 

angegeben, "soweit er nach Kenntnis des Anmelders für das. 

Verstãndnis der Erfindung ... als nützlich angesehen 

werden kann". Erkennbar sind die weiteren Randbedingungen 

wie ' 1 Erstellung des Recherchenberichtes" und die "Prufung" 

im gegebenen Verfahrensstadium (Beschwerdeverfahren) nicht 

mehr relevant, so daB ailenfalls die erste Randbedingung 

"für das Verständnis der Erfindung ... als nützlich 

angesehen werden kann" noch von Interesse sein kann. Es 

fàllt auf, daB ausdrücklich auf den Anmelder abgestellt 

1st, dergestalt, daB es auf seine Kenntnis ankommt was für 

"das Verstândnis der Erfindung ... nützlich" ist. Dainit 

ist von vornherein eine subjektive Komponente impliziert 

und kein Raum für die Interpretation der Beschwerde-

führerin, wonach die Beschreibungseinleitung den "freien 

01296 	 . . ./... 
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Stand der Technik" und die "an sich bekannten Merkmale" 

ausweisen mül3te. 

	

3.4 	So gesehen ist allenfalls noch diskutabel, ob auch das 

Dokuxnent (D7) neben den Dokumenten (Dl), (Dli) und (D16) 

hätte in der Beschreibungseinieitung angegeben werden 

solien oder nicht. 

In diesexn Zusammenhang darf aber die Relevanz des 

Dokuments (D7) nicht vergessen werden, die in der 

Beschwerdeentscheidung T 96/89 - 3.2.3 aber ausführiich 

ais "sekundär" eingestuft worden ist. Bei dieser Sachiage 

ist es inehr als zweifeihaft, ob die in Rede stehende 

Druckschrift "für das Verstàndnis der Erfindung" nützlich 

ist, da es -wie vorstehend schon ausgefuhrt wurde - liii 

Faile des Streitpatents Nr. 0 044 310 nicht auf das 

Bekanntsein oder Nichtbekanntsein eines Einzeiinerkivaies 

der Kombinationserfindung ankonunen kann, wenn diese im 

Lichte des Artikeis 56 EPU zu beurteilen 1st. 

	

3.5 	Die Kanuner konunt deshaib zu der SchiuBfoigerung, daB die 

Einwànde der Beschwerdeführerin bezügiich Regel 27 EPU 

neben der Sache liegen und daB die geitende Beschreibung 

aus der Sicht der Regel 27 EPU nicht angreifbar 1st, da in 

Regel 27 EPU nirgendwo steht, daB der Stand der Technik so 

voiistàndig sein niuB, daB "ohne weitere Recherchen" der 

freie Stand der Technik und die an sich bekannten Merkmale 

des Anspruchs abzuschàtzen sind. 

	

4. 	Einwand geinãB Regel 34 (1) b) EPU: 

	

4.1 	AbschiieBend ist noch auf den Vorwurf der Beschwerde- 

führerin einzugehen, wonach in der Beschreibungseinieitung 

kein Vergieich mit dein Stand der Technik, sondern eine 

diskriininierende Wertung desselben vorgenoinmen worden 

sei. 
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4.2 	Zum gattungsbestimmenden Dokument (Dl) sagt die 

Beschreibungseinleitung, vgl. den die S. 1 und 2 über-

brückenden Absatz, aus, daB die Sieb- und Aufbereitungs-

vorrichtung als unabhangiges Aggregat von der ausSprüh-

kabine und Filteraggregat bestehenden Einheit aufgestellt 

ist. Aus diesem Merkmal wird dann abgeleitet, daB das un 
jeweiligen Pulverbehälter aufgefangene Pulver "von Hand" 

zur Sieb- und Aufbereitungsvorrichtung gebracht werden 

inuB, was zusätzlichen Arbeitsaufwand und konstruktive 

MaBnahmen erfordere. Als wesentlicher Nachteil der 

bekannten Vorrichtung wird eine längere Betriebsunter-

brechung bezeichnet, wenn ein Farbwechsel, ein Filter-

element-Ersatz und eine Sauggebläse-Reparatur anstünden. 

Probleme werden auch bezüglich der Funktionssicherheit und 

auch bei der Reinigung des Filteraggregates vermutet. 

	

4.3 	Es mag grundsätzlich zutreffen, daB das Wort "Nachteil" 

bei der Diskussion einer Entgegenhaltung zu vermeiden und 

ggf. durch "Gegebenheit" oder "Besonderheit", also durch 

strikt neutrale Begriffe zu ersetzen ist. Das ist aber 

schon fast eine Stilfrage und mithin aus der Sicht. der 

Regel 34 (1) b) EPU nicht zu beanstanden. Wie schon 

vorstehend im Zusammenhang mit Regel 27 EPU ausgeführt 

wurde, ist die Darstellung des Standes der Technik "nach 
der Kenntnis des Arimelders (soweit) für das Verständnis 

der Erfindung ... als nützlich angesehen werden kann" von 

vornherein mit einem subjektiven EinfluB behaftet, so daB 

der Anmelder diesemgesetzlich eingeräumten Handlungs-

spielraum auch ausschöpfen können muB. 

	

4.4 	In diesem Zusanunenhang darf nach Auffassung der Kaininer 

folgender aktenkundiger Sachverhalt, vgl. Beschwerdesache 

T 96/89 - 3.2.3, nicht unberücksichtigt bleiben: 

01296 	 . . . 1... 
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Hit Eingabe vom 30. November 1990 wurde in der Beschwerde-

sache T 96/89 - 3.2.3 eine neue Beschreibung eingereicht, 

in der handschriftliche Korrekturen vorgenommen worden 

sind und in der, vgl. S. 1 und 2, das Dokument (Dl) 

wortwórtlich wie in der vorgelegten Beschwerdesache 

T 757/91 - 3.2.3 gewürdigt worden ist. 

	

4.5 	Diese neue Beschreibungseinleitung ist der Beschwerde- 

führerin mit Bescheid vom 6. Dezember 1990 zugestelit 

worden (zur Kenntnisnahme); sie war ihr also zum Zeitpunkt 

der inündlichen Verhandlung vor der Kaxnmer, also dem 

17. Januar 1991, làngst bekannt, so daB sie spätestens in 

der mündlichen Verhandlung, in der sie durch Hr. Patent- 

anwalt Zellentin vertreten war, ihre Bedenken unter 

Regel 34 (1) b) EPU hâtte vorbringen kännen, so daB die 

Parteien hãtten darüber diskutieren, ggf. hàtten 

gestaltend eingreifen können. 

	

4.6 	Da nichts dergleichen geschehen ist, muB seitens der 

Kainmer davon ausgegangen werden, daB erst die Aufrecht-

erhaltung des Patents seitens der Kaminer den Einwand unter 

Regel 34 (1) b) EPO hervorgeruf en hat, so daB er den Rang 

einer tturtejlsscheltett  bzw. einer ItHanäverkritjkt 

einninunt, wofür das EPU aber keine rechtliche MOglichkeit 

eräffnet. 

	

4.7 	Zusammenfassend ist soinit auch der Einwand unter Regel 34 

(1) b) EPU nicht fundiert und die Beschwerde insgesaiut 

zurückzuweisen, da sachlich nicht begründet. 
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Entsche idungs for-mel 

Aus diesen GrUriden wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeainte: 	 Der Vorsitzende: 

N. Maslin 	 C.T. Wilson 

Anlage: S. 1 bis 8 der am 17. Mai 1991 eingegangenen 

Beschreibung 

01296 



-1- 

80 902 232.0-/EP 9.Z" OO 139 

ESB ELEKTROSTA(SCME SPRtYH- UND BESCHICHTUNGSANL.GEN 

G. F. VöHRINGER"GMBH / 

- Die Erfindung betrif ft eine Vorrichtung zuin Pulverbe- 

schichten von WerkstUcken mit einer das Werkstück zeit- 

weise 	aufnehinenden 	Sprühkabine, 	die eine Sprtthöffnung 

10 für eine PulversprUhpistole und ferner eine Pulverkabi- 

• nenöffnung aufweist, hinter der ein an ein Sauggeb1se 

angeschlossenes Filteraggregat anebracht ist, 	das Be- 

standteil einer Pulvereinheit ist, 	weiche den Pulver- 

kreislauf unmnittelbar beeinf].ussende Aggregate mit ei- 

15 nem Pulverbehäiter in sich funktionsfähig zusamninenfaBt, 

wobei die Pulverkabinenöffnung sich weitgehend flber die 

gesamte 	rUckseitige 	Begrenzung 	eines 	Sprtlhrauines 	er- 

streckt 	und 	von 	einer 	teildurchlässigen 	Abschirniurig 

nach 	Art 	eines 	Gitters, 	einer 	Jalousie 	oder 	einer 

20 Streifenbiende Uberdeckt ist und wobei das obere Ende 

des Filteraggregates durch zwischen dem Filteraggregat 

und einer Reingaseinheit vorgesehene Saugöffnungen mit 

dem Saugraumn des Sauggebläses in Verbindung steht und 

unterhaib des 	Filteraggregates und seitlich unterhaib 

25 des zum unteren Rand der Pulverkabinenöffnung hin for- 

dernden Kabinenbodens eine Pulversauunelvorrichtung der- 

art 	angebracht 	ist, 	daB 	das 	Rucklaufpulver 	uriter 

Schwerkraftwirkung 	in 	den 	Pulverbehälter 	gefOrdert 

wird. 

30 

Bei einer bekannten Vorrichtung dieser Art (DE-U-

6 901 700) 1st das Filteraggregat fest mit der Sprühka-

bine verbunden und es sind riur die unterha1 des Fil-

teraggregates angeordrieten Pulverbehä iter auswechse ibar 
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In 

vorgesehen. Die Sieb- und Aufbereitungsvorrichtung ist 

als getrenntes Aggregat unabhangig von der aus SprUhka-

bine und Filteraggregat bestehenden Einheit aufge-

stelit, so daI3 das in dein jeweiligen Pulverbehälter 

5 aufgefangene Pulver von Hand zur Sieb- und Aufberei-

tungsvorrichtung gebracht werden inuB. Dies erfordert 

nicht• nur einen zusätzlichen Arbeitsaufwand, sondern 

auch zusätzliche konstruktive MaBnahinen für den luft-

dichten Anschlul3 der Pulverbehälter an das Filteraggre- 

10 gat und an die Aufbereitungsvorrichtung; ferner werden 

VerschluBorgane für die Pulverbehälter während deren 

Transport zur Aufbereitungsvorrichtung benötigt. Em 

wesentlicher Nachteil dieser bekannten Vorrichturig be-

steht obendrein auch noch darin, daB bei einein Farb- 

15 wechsel des Beschichtungspulvers, bei einexn Ersatz der 

Filterelemente sowie bei eirier Reparatur des Sauggeblä-

ses eine langere Unterbrechung des Betriebs der Sprüh-

kabine in Kauf genominen werden inuB. Bei dieser bekann-

ten Vorrichtung ist also ñicht nur der Pulverkreislauf 

20 von aufwendigen Mal3nahxnen begleitet, sondern auch die 

Funktionssicherheit, d.h. die Möglichkeit, die Vorrich-

tung. weitgehend störungsfrei benutzen zu können, einge-

schränkt. FernerläBt die Reinigung des Filteraggregats 

zu wUnschen übrig. 

25 

Weiterhin ist bereits eine Vorrichtung bekannt (DE-A-

2 262 084), bei der alle den Pulverkreislauf beeinflus-

senden Aggregate zu einer verfahrbaren Einheit zusam-

inengefaBt sind, wobei noch eine mit Druckluft betrie- 

30. bene Abreinigungsvorrichturig für die Filterelemnente 

vorgesehen ist. Uber die Anordnung der Pulverkabine ist 

aber nichts vermerkt und auBerdem weist die Vorrichtung 

einen groBen Bedienungs- und konstruktiven Aufwand auf. 
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samten Pulvereinheit mit der geringen Belastung der 

Filterelemente, da der gröf3te Teil der nicht an dein 

Werksttick haften bleibenden Pulverteile zu Boden fällt 

und dort unter Schwerkraftwirkung, also ohne zusätzli-

che FörderxnaBnahinen, direkt in die Aufbereitungsvor-

richtung gelangt, was hohe Filterstandzeiten ermög-

licht. Zudem ist die ganze PulverfUhrung so gestaltet, 

daB das RUcklaufpulver ausschlieBlich durch die Schwer-

kraftwirkung bis zum Pulverbehälter gefordert wird, 

10 nicht also zwischenzeitlich für Aufbereitungsvorgänge 

oder dergi. wieder befördert werden xnuB. Dainit wird die 

Aufbereitung mit verhältnismäBig geririgem Aufwand und 

gesteigerter Funktionssicherheit erreicht. 

15 	 Durch die Verteilung der Filterelemente ilbei die ganze 

Kabinenöffnung wird eine VergleichmäBigung der Saugwir-

kung und damit der Luftströmung erreicht, was zu einer 

Gleichförmigkeit der Beschichtung fUhrt, durch weiche 

inaBgeblich die Funktionssicherheit bestimint ist. 

20 

Diese Gleichförmigkeit der Beschichtung und dainit die 

Funkt ions s icherhe it der Vorrichtung wird zudem noch da-

durch gesteigert, daB den einzelnen Filterelementen ge-

sonderte Druckluftabreinigungsdüsen zugeordnet sind und 

25 sie periodisch aufeinanderfolgend dadurch abgereinigt 

werden, daB .jeweils in eine von znehreren Gruppen von 

Fjltereleiaenten ein DruckluftstoB eingeleitet wird. Die 

DruckluftstöBe six -id bei dieser an sich bekannten Tech-

nik kräftig und schiagartig kurz. Bei einem Abreini- 

30 gungsschlag vergröl3ert sich jedoch die Strömungsge-

schwindigkeit durch die restlichen Filterelemente hier-

durch. Daher bleibt die Saugluftströmung insgesaint 

ebenso wie der Beschichtungsvorgang praktisch unverän-

dert, so daB auch ohne RUcksicht auf die Abreinigungs- 



vorgänge weitergesprUht werden kann. Diese Abreini-

gungsvorgänge brauchen wegen der bereits erwähnten ge-

ringen Belastung der Filtereleinente nur in gröBeren 

Zeitabständen durchgefuhrt zu werden. 

5 

	

-. 	 Nach einer besonderen Ausführungsforin der Erfindung 

wird die Pulvereinheit inittels SchnellschluBkupplungen 

an eine insbesoridere ortsfest gehaltene Reingaseinheit 

angeschlossen, die ein Sauggebläse. und weitere An- 

	

10 	 schlüsse für Energie, wie Elektrizitàit und Druckluft, 

aufweist. 	 - 

• Nit dein hier eingefUhrten Begriff "Reingaseinheit" 1st 

kiargestelit, daB auf diese Weise möglichst alle Teile 

15 der Vorrichtung erfaBt werden soliten, die vom Farb-

wechsel. unberührt sind. Dies kann ein Sauggebläse oder 

auch ein AnschluB an em soiches Sauggebläse sein, 

ebenso alle Steuer- und Leitungsteile, die nicht unbe-

dingt mit Pulver in BerUhrung koininen inüssen, beispiels- 

	

20 	 weise auch ein Hochspannungsgenerator, sofern die Hoch- 

spannung nicht von einer zentralen Anlage bezogeri wird. 

liii Prinzip kann die Reingaseinheit mit der Sprühkabine 

fest verbunden bzw. von dieser getragen werden. Als 

25 zweckmäBig hat es sich jedoch erwiesen, die Sprühkabine 

gegenüber der Reingaseinheit ortsbeweglich anzuordnen, 

insbesondere an diese ausschliel3lich Uber die Pulver-

einheit anzuschlie8en. Dies eröffnet dann die weiterge- 

• 	hende Möglichkeit, mit der Pulvereinheit auch die 

30 Sprühkabine auszuwechseln, ohne daB die Verbindung zwi-

schen diesen geiöst werden mnuB. Es ist ohne weiteres 

ersichtlich, daB auf diese Weise der Farbwechsel gegen-

über alien anderen bekannten Anordnungen wesentlich be-

schleunigt werden kann. 
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Es ist schlieBlich auch schon eine Vorrichturig bekannt 

geworden (DE-A-2 025 381), bei der ein GroBteil der 

nicht am Werksttick haf ten bleibenden Kunststoffteile 

auf einen schrägen Kabinenboden fallen und von dort di-

rekt unter Umgehung der Filtervorrichtung in einen Sam-

inelbehälter gelangen, so daB die Filtereinrichtung 

nicht inehr so stark belastet wird. Bei dieser bekannten 

Vorrichtung ist jedoch die gesamte Pulvereinheit fest 

mit der Spruhkabine verbunden, so daB sich hierbei 

10 

	

	 Schwierigkeiten bei einem. Farbwechsel und der damit 

verbundenen Reinigung der Pulvereinheit ergeben. 

Die Erfindung geht aus von der eingangs geschilderten 

Vorrichtung und verfolgt die Aufgabe, diese Vorrichtung 

15 derart weiterzubilden, daB der Pulverkreislauf verein-

facht und die Funktionssicherheit bzw. Funktionsbereit-

schaft der Vorrichtung, insbesondere durch bessere Re-

inhaltung und Reinigurig, verbessert wird. 

20 	 Zur Lösung dieser Aufgabe besteht die WeIterbildung der 

eingangs erläuterten Vorrichturig darin, daB die Pulver-

kabinenöffnung der in einer Stirnwandebene der Sprilhka-

bine vorgesehenen Spruhoffnting gegenuberliegend ange-

bracht ist, daB ferner unterhaib des Filteraggregates 

25 

	

	 und des Kabinenbodens eine die Pulversaminelvorrichtung 

bildende Sieb- und Aufbereitungseinrichtung derart an- 

	

• 	 gebracht ist, daB das Rücklaufpulver unter Schwerkraft- 

wirkung durch die Sieb- und Aufbereitungseinrichtung 

	

• 	 hindurch in den Pulverbehälter gefördert wird, der mit 

30 einer Einleitvorrichtung züm Einleiten des wiederaufbe-

reiteten SprUhpulvers in eine zur SprUhpistole führende 

Leitung versehen ist, daB alle den Pulverkreislauf un-

mittelbar beeinflussenden Aggregate in der Pulverein-

heit funktionsfàhig zusammengefaBt sind, die als Ganzes 
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von der SprUhkabine abnehiubar ist, und daB das Filter-

aggregat Uber die Pulverkabinenöffnung verteilt eine 

Anzahl hangend angeordneter, langgestreckter Filterele-

mente aufweist, denen periodisch aufeinanderfolgend be- 

5 tatigbare Druckluftabreinigungsdüsen zugeordnet sind, 

wobei jeweils in eine von inehreren Gruppen von Filtere-

leinenten ein DruckluftstoB eingeleitet wird. 

Aufgrund dieser Ausgestaltung ist die gesamte Pulver- 

10 eirtheit 	seitlich neben der Sprühkabine angeordnet und 
VQ 
TAV kann ohne •weiteres leicht abgenonutten und gegen eine an- 

dere Einheit ausgetauscht werden, 	wobei 	lediglich die 

Kabinenwände 	inittels 	eines 	Staubsaugers 	zu 	reinigen 

sind. 	Da das Filteraggregat aus dern Raum oberhaib des 

15 Ableitungsbodens 	heraus 	zur •Seite 	hin verlagert 	ist, 

kann 	dieser 	Boden 	als Kabinenboden ohne VergröBerung 

der Gesainthöhe so weit hochgelegt werden, daB sich das 

Pulver 	von 	seitlich 	oben 	in 	die 	Aufbereitungseinheit 

einleiten 	läl3t, 	also zunächst gesiebt und dadurch von 

20 Agglomeraten und 	Verunreinigungen befréit wird, 	bevor 

es in den darunterliegenden Pulverbehälter gelangt, aus 

deni es in bekannter Weise inittels Injektoren und dergl. 

zuin Spruhvorgang wieder abgesaugt wird. Bis zu diesern 

Absaugvorgang kann soinit die gesamte Pulverförderung un 

25 Prinzip durch Schwerkraftwirkung erfolgen, was allein 

schon zu hoher Betriebssicherheit fUhrt. Durch die 

seitliche Anordnung des Filteraggregates kann eine Ka-

binenwand weitgehend eirigespart werden, und der konti-

nuierliche Betrieb des Filteraggregates stelit sicher, 

30 

	

	 daB auch kontinuierlich ohne Betriebsunterbrechung, 

praktisch ohne Pulververluste gearbeitet werden kann. 

Die erfindungsgeniä8e Ausgestaltung vereinigt somit die 

wesentlichen Vorteile eines raschen Wechsels der ge- 
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Die von der SprUhkabine getrennte Reingaseinheit kann 

beispielsweise an einem hochliegenden Träger, insbeson- 

dere der Gebäudedecke angebracht und ihr eine im Boden- 

5 	 bereich angeordnete. Anschlueinheit für Druckluft 

- 	 und/oder Elektrizität zugeordnet werden. Diese Einheit 

• - 	 läBt sich unmittelbar am Boden und ggf. in Kontakt mit 

• 	 der Aufbereitungseinheit, evtl. auch an einem die Rein- 

gaseinheit tragenden Pfosten anbririgen. Stets können 

10 beide energiefilhrenden Einheiten zusamxnengeschlossen 

und ggf. gemeinsam abgesichert werden. Sie lassen sich 

auch durch eine Schlauch- und Kabe].verbindung zusammen-

schlieen, sofern man durch eine soiche Verbindung 

nicht uninittelbar die Aufbereitungseinheit anschlieBen 

15 	 will. 

Zweckmäigerweise ist das Gehäuse der Reingaseinheit 

mit einer insbesondere waagrecht angeordneten Zwischen- 

wand versehen, die Saugraum und Druckraum des Saugge- 

20 • biases voneinander trennt, wobei in der Ausla65ffnung 

des Druckraumes ein Nachfilter angeordnet 1st, das auch 

beiin Bruch eines Filters verhindert, daB Pulver in den 

Betriebsraum gelangt. 

25 	 Nach einexn weiteren Erfindungsvorschlag wird eine Auf- 

bereitungseinheit mit Siebinaschine, Pulverbehälter und 

mehreren AnschlUssen für SprUhpistolen mittels Ring -

dichtung und Schnellverschlui3kupplung an einer Fil-

tereinheit aufgehängt und bildet dann mit dieser die 

30 teilbare Pulvereinheit. Auf diese Weise wird es dann 

möglich, auch die Filtereinheit zwischenzeitig abzurei-

nigen, ohne daB jedoch die Aufbereitungseinheit ent-

leert wjrd. 
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Die Sprtihkabine weist zweckma3igerweise.61nen zur Waag-

rechten geneigten, ggf. an  eine Rüttelvorrichtung ange-

schiossenen Boden auf, dessen unterer Rand etwas durch 

eine EinlaBöffnung des Gehäuses der Pulvereinheit hin- 

5 	 durchragt, so daB das Pulver auch ohne spezielle Trans- 

- 	 portmittel der Aufbereitungseinheit zugeführt wird. 

Wenigstens die Pulvereinheit, insbesondere auch die 

Spruhkabine, solite mit reibungsmindernden Auflagernit- 

10 tein, wieRollen oder Auflageplatten, aus gleitgunsti-

gem Kunststoff, wie PTFE, versehen sein, urn das Ver-

schieben dieser Teile beima Farbwechsel zu erleichtern. 

Die Zeichnung gibt die Erfindung beispielsweise wieder. 

15 	 Es zeigen: 

Fig.1 	 einen schematischen Querschnitt durch 

eine erfindungsgemnäBe Vorrichtung nach 

der Linie I-I in Fig.5, 

20 

Fig.2 	 einen Schnitt durch diese Vorrichtung 

nach der Linie 11-11 in Fig.1, 

Fig.3 	 eine teilweise nach •der Linie 111-111 in 

25 	 Fig.1 geschnittene Ansicht von oben, 

Fig.4 	 eine verkleirierte Gesamtansicht der Vor- 

richtung in der Fig.1 entsprechenden An-

sichtsrichtung, 

30 

Fig.5 	 eine Ansicht dieser Vorrichtung von links 

in Fig.4 gesehen, 


